Beispiele für gerichtliche Genehmigungen:
Genehmigungen durch den Richter:
· Ärztliche Eingriffe
· Heilbehandlung
· Freiheitsentziehung
· Sterilisation

Genehmigungen durch den Rechtspfleger:
· Wohnungsauflösung/-kündigung
· Abheben von Geld / Kontoauflösung
· Aktienankauf/-verkauf
· Grundstücksangelegenheiten
Einwilligungsvorbehalt gem. § 1825 BGB
· Maßnahme zum Schutz des Betroffenen und dessen Vermögen
· Beschränkung an der Teilnahme am Rechtsverkehr
· Bedarf der Einwilligung des Betreuers/ der Betreuerin für wirksame Willenserklärungen
· Ähnlich beschränkte Geschäftsfähigkeit

Betreuerwechsel
1. Wenn seine Eignung nicht (mehr) besteht: § 1868 I S. 1 BGB
2. Wenn ein anderer wichtiger Grund vorliegt, z.B. vorsätzlich falsch erstellte Rechnungslegung (RL): § 1868 I S. 2 BGB
3. Wenn die Registrierung des Betreuers/der Betreuerin nach § 27 I, II BtOG widerrufen oder zurückgenommen wurde: § 1868 II BGB
4. Wenn ein berufliche/r Betreuer/in, ein Betreuungsverein, ein Behördenbetreuer oder die Betreuungsbehörde entlassen werden kann, weil der Betreute zukünftig ehrenamtlich betreut werden kann: § 1868 III BGB
5. Wenn bei dem Betreuer nach dessen Bestellung Umstände eingetreten sind, aufgrund derer ihm die Führung der Betreuung nicht mehr zugemutet werden kann:
§ 1868 IV BGB
6. Wenn der Betreute eine mindestens gleich geeignete Person, die zur Übernahme der Betreuung bereit ist, als neuen Betreuer vorschlägt: § 1868 V BGB, § 15 RpflG
7. Wenn ein Betreuungsverein die Entlassung seines persönlich bestellten Vereinsmitarbeiters verlangt: § 1868 VI S. 1 BGB, § 15 RpflG
· Wenn der Betreute jedoch die Fortführung 7der Betreuung durch den bisherigen Vereinsbetreuer wünscht, so kann das Betreuungsgericht statt der Entlassung des Vereinsbetreuers mit dessen Einverständnis feststellen, dass dieser künftig die Betreuung als Privatperson weiterführt: § 1868 VI S. 2 BGB (dies gilt für Behördenbetreuer entsprechend)
8. Wenn ein Betreuungsverein oder eine Betreuungsbehörde durch eine oder mehrere natürliche Personen hinreichend ersetzt werden könnte: § 1868 VII S. 1 BGB
· Dies gilt für den Betreuungsverein nicht, wenn der Wunsch des Betreuten dem entgegensteht: § 1868 VII S. 2 BGB

· [bookmark: _GoBack]Betreuerwechsel sind Richtersachen, Ausnahme (§ 15 RpflG), hier besteht Rechtspflegerzuständigkeit!
· Das Gericht hat bei Entlassung des Betreuers/ der Betreuerin sogleich eine/n neue/n Betreuer/in zu bestellen, so auch bei Tod des Betreuers/ der Betreuerin: § 1869 BGB
· Der Betroffene/ die Betroffene wird hierzu persönlich angehört: §§ 296, 34 FamFG
· Mitteilungspflicht z.B. an Heim und Betreuungsbehörde: §§ 308, 309 FamFG


AR-Sachen: 
· Amtshilfeersuchen (Unterstützung durch ein anderes Gericht)
· Anhörung des Betroffenen



